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Grundsatzerklärung der TÜV Rheinland Akademie 
-Segment Fachkräftesicherung- 

zur fairen Anwerbung und Vermittlung von Pflegefachpersonen 
 

Die TÜV Rheinland Akademie verpflichtet sich, im Bereich der Vermittlung und Anwerbung von 

Pflegefachpersonen aus dem Ausland transparent, nachhaltig und entsprechend anerkannten 

Standards zu arbeiten. Dabei orientieren wir uns an den sechs Leitprinzipien des RAL-Gütezeichens 

„Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ und setzen diese in unserer Vermittlungspraxis um. Ziel ist es, 

sichere, faire und menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu fördern, Transparenz zu gewährleisten und 

die berufliche Integration von Pflegefachpersonen nachhaltig zu gestalten. 

Die Leitprinzipien sind: 

1. Schriftlichkeit für die Überprüfbarkeit 

2. Unentgeltlichkeit des Vermittlungsprozesses für Pflegefachpersonen 

3. Begrenzung des wirtschaftlichen Risikos für Pflegefachpersonen 

4. Transparenz zu Strukturen, Leistungen und Kosten 

5. Nachhaltigkeit und Partizipation 

6. Gesamtverantwortung für die vollständige Dienstleistungskette 

Als zertifiziertes Unternehmen mit RAL-Gütezeichen verpflichten wir uns, die hohen Standards und 

Anforderungen der Anwerbe- und Vermittlungspraxis konsequent einzuhalten. Wir stellen sicher, dass 

die Einhaltung dieser Anforderungen regelmäßig durch eine eigenverantwortliche Überwachung geprüft 

und gewährleistet wird, um Qualität und Vertrauen dauerhaft zu sichern. 

 

Verantwortliche Unternehmensführung 

Als TÜV Rheinland Akademie verpflichten wir uns zur Einhaltung und Verwirklichung der folgenden 

internationalen Standards und Regelungen: 

WHO Global Code of Practice on the international Recruitment of Health Personnel:  

Wir verpflichten uns zudem, nicht in Ländern zu rekrutieren, die auf der aktuellen WHO health workforce 

support and safeguards list aufgeführt sind. 

ILO-Kernarbeitsnormen: Förderung fairer Arbeitsbedingungen, einschließlich der Beseitigung von 

Zwangsarbeit und Diskriminierung. 

ILO General principles and operational guidelines for fair recruitment and Definition recruitment fees 

and related costs: Sicherstellung, dass Pflegefachpersonen fair, ethisch und ohne Ausbeutung rekrutiert 

werden. 

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights :Gewährleistung von 

menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und Achtung der fundamentalen Rechte. 

Internationale UN-Menschenrechtsabkommen: Achtung, Schutz und Förderung der universellen Rechte 

aus dem Internationalen UN-Menschenrechtsabkommen. 

 

 

https://www.who.int/publications/i/item/wha68.32
https://www.who.int/publications/i/item/9789240069787
https://www.who.int/publications/i/item/9789240069787
https://www.ilo.org/international-labour-standards#standards
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@migrant/documents/publication/wcms_703485.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsschutz/deutschland-im-menschenrechtsschutzsystem/vereinte-nationen/vereinte-nationen-menschenrechtsabkommen
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Employer Pays Prinzip: 

Wir verpflichten uns von Pflegefachpersonen, weder direkt oder indirekt Vermittlungskosten noch 

Kosten für unmittelbar mit der Vermittlung zusammenhängende Leistungen zu erheben. Sämtliche 

Kosten der Dienstleistungskette werden vom Arbeitgeber getragen. Dies gilt für die gesamte 

Dienstleistungskette. 

Bindung- und Rückzahlungsklauseln:  

Auf Bindungs- oder Rückzahlungsverpflichtungen wird in Vermittlungsverträgen mit den 

Pflegefachpersonen grundsätzlich verzichtet. Zudem werden die Pflegefachpersonen nicht in 

Arbeitsverträge vermittelt, die Bindungs- und Rückzahlungsverpflichtungen beinhalten. 

Risikomanagement und menschenrechtliche Sorgfaltspflichten 

Wir übernehmen Verantwortung für die gesamte Dienstleistungskette, einschließlich möglicher Verstöße 

von Dritten, die in unserem Auftrag handeln. Im Rahmen unseres Qualitätsmanagements führen wir 

regelmäßige Risikoanalysen durch, die unter Einbindung des Fachbereichs sowie des Teams Corporate 

Sustainability erfolgen. Diese Analysen umfassen insbesondere: 

• Die Prüfung potenzieller Geschäftspartner, 

• Regelmäßige Auditierungen von Geschäftspartnern, 

• Die Etablierung von Feedbackkanälen für Pflegefachpersonen, sowie 

• Schulungsmaßnahmen für Mitarbeitende, insbesondere im Kontext internationaler Standards 

wie dem United Nations Global Compact. 

Wir haben ein systematisches Risikomanagement etabliert, das die Identifikation, Bewertung und 

Steuerung menschenrechtlicher Risiken sicherstellt. Dieses umfasst konkrete Instrumente und 

Verfahren, die eine transparente und nachvollziehbare Risikoanalyse und Prävention ermöglichen. Wir 

verpflichten uns, diese Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen und weiterzuentwickeln, um höchste 

Standards in der Anwerbung und Vermittlung von Pflegefachpersonen zu gewährleisten. 

Transparenz und Kommunikation 

Unsere Grundsatzerklärung wird öffentlich und adressatengerecht kommuniziert. Sie steht allen 

Interessierten zur Verfügung und wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass unsere 

Praktiken höchsten ethischen Standards entsprechen. 

 

 

 


